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Neues helvetisches T a g b l a t t.

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Tand ii. Nro. xxxiv. Bern, den 21. Oct. 1799. (go. Vendemiaire VIII.)

G e s e z g e b u n g.

Senat, 11. Oktober.
(Fortsetzung.)

(Beschluß von Kublis Gutachten.)
Anderseits scheint dos Wort in Zukunft

zwar einer etwas zweideutigen Auslegung
unterworfen -zu seyn; nemlich, daß nur diez
durch Absterben oder Entlassung abgehenden-
Agenten in Zukunft aus den Mmnzipatbeamcen-
genommen werden, und hingegen die andern
Agenten noch forchin bestehen wurden, mithin
zweierlei Agenten existieren, da die einten noch
vom Staat und die andern vermöge des 2tess
K des Beschlusses, als eine Folge dieses Ge-
setzes von den Gemeinden entschädigt werden;
wo, und wann es sich thun ließe, es rathsam-
mer und vortheilhaster gewesen wäre, daß der
Beschluß enthalten hätte: » anstatt der jetzigen
Agenten soüen solche aus der Zahl der Munis
zipalbeamten ernennt werden; ""allein die Com-
mission fand auch einiges Hinderniß dieses ans
znrathen, aus der Besorgnis, daß solches nicht
ganz mit der Constitution zu vereinbaren seyn
durste. Deßnahen rathet Ihre Commission eins
mnthig zur Annahme des Beschlusses, weil
nebst oberwähnten Rüksichtcn wenigstens auch

der Last der Agentenbesoldungen,
dadurch von nun an der Republik wegfallen,
r. ch. vermuthlich die Resignation oder Entlast
xssvsi der übrigen Agenten von selbst bald den

" möchte, um durch die Distrikts-
2^ lthalter alle Agenten aus der Zahl der
Mumzipaweamten ernennen zu können.

â v-.Gol. Constitutionsmäßjg ist dieser
^c,chmß mcht; der Statthalter soll seine Agen-
à' "ssS.ge der Constttulion, frei wählen kön-

^ er fur sie rerantwortlich seyn muß.
er doch zur Annahme rathen. Wir

imo (s lchuldjg, die Stimme des Volks zu

hören, und die vom Volk zu Besorgung seiner
Genicindsangelegenheiten gewählt sind, sollen
wohl auch tüchtig seyn, die Verrichtungen der
Agenten zu übernehmen. Die Oekonomie kommt
dabei unstreitig auch in Anschlag. Die Ge-
meinde wird durch diesen Beschluß für die
Güte der Agenten gewissermaßen reiponsabel
seyn. Die gegenwärtigen Agenten mußten bei
ihren Stellen gelassen werden, weil sie nach
dem Gesez bisdahin nicht zu Munizipalstellen
gelangen konnten. In der Folge, wenn den
Agenten Entlassungen gestattet sind, wird die
nöthige Gleichförmigkeit unschwer erzielt werden
können.

Mittelholzer: Der ic>z. Art. der Consti-
tukion ist diesem Beschluß z emlich entgegenge-
sezt; er kann ihm besonders aber darum nicht
beistimmen, weil dadurch Ungleichheit zwischen
den Agenten eingeführt wird ; er glaubt, es
lohne sich nicht der Mühe, für die kurze Zeit,
b-s wir eine verbesserte Constitution und mit
ihr eine bessere Organisation der Agentschaften
haben — die jezk vorgeschlagene Constitutions-
Verletzung zuzugeben. Er verwirft den Beschluß.

Zäslin glaubt, in großen Gemeinden, die
z. B. 8 Sektionen haben, seyen nicht genug
Munizipalbeamten, um aus ihnen die Agenten
zu wählen; er stimmt Mitteiholzem bei.

Crauer macht auf die ungeheure Zahl der
unbezahlten Agenten, deren so viele nur ge-
zwungen an ihrer Stelle bleiben, aufmerksam
— er glaubt, der Beschluß werde die Zahl der
Agenten einschränken, und nimmt denselben an.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nach richten.
Oestreichischer Bericht über die Kriegsvorfälle

bei Zürich u. f. w.
Bregenz, 12. Oktob.

Am 25. Sept. Morgens, wurde dem
General Hetze gemeldet, daß die Franken die
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î-'nth paßirt hätten; Hotze, der keinen ernst-
haften Angriff besorgte, ritt in Gesellschaft
des Obristen Pluniel, des Obristiieutenants
von den Gränzhusaren und einiger Adjutanten
früh Morgens an die Vorposten, zwischen
Schännis und Kaltbrunn, um zu recognos-
ciren; die Franken rüsten gegen sie an, und
gaben Feuer auf sie. Der dabei gewesene
Horporal, der sich durchhaute, sagte aus,
er habe den General Hotze vom Pferd stürzen
sehen, und er sey von den Franken todt in ei-
nem Graben gefunden worden ; Obrist Plunket
und der Gränzer Obristlieutenant sind ebenfalls
geblieben. Die Franken griffen mit Nachdruk
an, eroberte» die Brücke bei Grima i, und
sezten sich daselbst fest. Um y Uhr kamen von
Rapperschwyl Z Bataillone Russen, unter dem
Prinzen von Dirtenberg, den Oestreichern zu
Hülfe; die Russen nahmen die Brücke von Grü-
nau (ohnwcit Uznach) mit Sturm weg; bald
darauf griffen die Franken wieder an, und
zwangen durch ein heftiges Kartätschenfeuer die
Russen, den eroberten Posten wieder zu ver-
lassen wobei diese, ohne die Gemeine, einen
Obristen, einen Obristlieutenant und 12 Offt-
ziere todt zmükgelassen haben. Hierauf gerieth
das ganze Armeecorps m grosse Unordnung,
und zog sich, von den Franken verfolgt, ei-
ligst zurük. Gen. Jellachich hat an Hotze's
Stelle das Commando übernommen und ist in
größter Unordnung durch den Kanton Appenzell
und das Rheinthal gezogen. Ein Theil dieses
Corps ist, unter Commando des Gen. Grueber,
zu Bregenz angekommen. Im Vorarlbergifchen
ist der Landsturm aufgeboten worden, an den

Rhein vorzurüken. Die östreichischen Spitäler
in der Schweiz kommen wieder nach Füssen
und Stauffcn, in Oberschwäben.

Was den Rükzug der Russen betrifft, so sah
dieser mehr einer unordentlichen Flucht, als ei-

nem Rükzng ähnlich. Zwei Drittel von ihrer
Armee sind theils todt, theils verwundet und
gefangen, und der Ueberrest in der elendesten
Lage. Den Franken war es gelungen, das
ruffische Hauptquartier zu lourniren,. so daß
Rimskoy-Korsakow nur mit dem kleinern Theile
seiner Armee sich retten konnte. Er floh bis
Egiisau, wo der östr. General Kienmayer mit
dem Regiment Benjovsky zu ihm stieß. Der
russische General Maskow ist geblieben und der
Kosaken-Obrist Porrsdin schwer verwundet zu
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Schafhansen angekommen. GeneralNauendorf,
l er bisher zu Donefthingen stand, hat sich mit
einem Korns in die Eez^.d vor, Schafhausen

gezogen. Die Niederlage der Koaliffrten in der
Schweiz ist dem Erzherzog Karl durch den Te-

lcgraphcn von Doneschingen nach SchivezinM
berichtet worden. Sogleich brach er mit dem

größten Theil seiner Armee auf, die theils durch
unsere Statt, theils über Weilerstadt und à-
rcnbcrg nach Oberschwäben marschirt. Das
östr. Magazin zu Brttttn ist nach Pforzheim
gebracht, und wird von da weiter herauf rrauss
portirt. Hier durch sind am l. Okt. die z Kit-
rasslcreegimcnter Mack, Hohenzollern und Kalft
Lothringen, ferner einige Abtheilungen Infante-
rie und Pionniers, und vorgestern und" gestern
die Kavallerieregimenter Anspach, Franz Mai-
land, Herzog Albert und Kaiser, nebst vielem
Gepak, Wägen, Pferden, Kanonen, Haubitze»,
Munition, und einem großen Zug Pontons ge-

zogen. Die Infanteriecegimenrer Wenkheim,
Manftedini rc. marschirten über HerrenbcrA
nach Villingen. — Die aus der Schweiz zu-
rükgekommenen Russen nehmen ihre Stellung
zwischen Singen und Schafhansen. Der Vor-
trab des Condeischen Korps ist in derselben
Gegend angekommen. Conde's Hauptquartier
befindet sich zu Stokach.

Wem, und in wiefern ist die Zürcherische

Interims - Regierung für ihre Verricht»»-
gen verantwortlich?

(Beschluß.)
Entweder hatte die Interims-Regierung ei»

anerkanntes Recht, als solche zu Handel»/

folglich auch diese Behörden aufzustellen, und

dann kann sie nur derjenigen Stelle für die

Ausübung dieses Rechts verantwortlich seyn/
die ihr dasselbe verliehen hak.—Oder sie hatte
es nicht; und in diesem Fall waren untergt-
ordnete Stellen eben so wenig befugt, sich vo«

ihr gebrauchen zu lassen, als sie nach der

Meinung von gewissen Leuten berechtigt war/
sich von fremdest Militärbehörden als Interims-
Regierung aufstellen zu lassen. — Erhielt ft
selbst keine Rechtmäßigkeit durch diese Auft-e»

lung von der herrschenden Gewalt, so konnt«

sie andern solche eben so wenig mittheilen, »no

derjenige, welcher ihr als Werkzeug dien.e,
ist dafür eben so gut verantwortlich, als m
es dafür jsi, daß sie sich von einer ftemtm
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